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Regierungsratsbeschluss betreffend Entlastungsprogramm 2014–2017 1 

(Vom 29. Oktober 2013) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz 

beschliesst: 

I. 

Die nachfolgenden Erlasse werden wie folgt geändert: 

1. Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen vom 15. Dezember 19872 

§ 3 Abs. 1 
1 Der Preis für den Bezug der systematischen Gesetzsammlung beträgt: 
a) für einen Band Fr. 100.-; 
b) für die vollständige Sammlung (inklusive Registerband) Fr. 670.-. 

§ 4 
Die Abonnementsgebühren betragen: 
a) Für das Amtsblatt Fr. 68.- im Jahresabonnement, Fr. 40.- bei halbjährli-

chem und Fr. 25.- bei vierteljährlichem Bezug. Für Auslandzustellungen 
wird ein Portozuschlag von Fr. 50.- pro Jahr erhoben. 

b) Für die jährlichen Nachträge der systematischen Gesetzsammlung Fr. 0.50 
je bedruckte Seite, mindestens Fr. 8.-. 

§ 5 
(1 Es erhalten ein Gratisexemplar:) 
  Amtsblatt SRSZ 
a) Schwyzer Mitglieder der 

Bundesversammlung 
X  

b) interessierte Bundesstellen X  
c) Mitglieder des Kantonsrates X  
d) Mitglieder des Regierungsrates X  
e) kantonale Gerichte 

(Präsident und Gerichtsschreiber) 
X X 

f) von den Departementen im Einvernehmen 
mit der Staatskanzlei bestimmte Verwal-
tungseinheiten 

X  

g) Kantonale Staatsanwaltschaft (Leitender 
Staatsanwalt und Staatsanwälte) 

X  

h) Oberstaatsanwalt und Stellvertreter X  
i) Bezirkskanzleien X X 
j) Staatsanwaltschaften der Bezirke X  
k) Bezirksgerichte X X 
l) Notariate X  
m) Gemeindekanzleien X X 
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n) Zivilstandsämter X  
o) Betreibungsämter X  
p) Vermittlerämter X  

2. Vollzugsverordnung zur Personal- und Besoldungsverordnung vom 4. Dezem-
ber 20073 

§ 43 Abs. 4 
4 Bei einer Kostenbeteiligung des Kantons von mehr als Fr. 15 000.-- bedarf die 
Weiterbildungsvereinbarung der Genehmigung durch den Regierungsrat. Dies-
falls beträgt die Verpflichtungsdauer mindestens drei Jahre. 

3. Vollzugsverordnung zur Verordnung über die Berufsbildung, Berufsberatung 
und Weiterbildung vom 31. Oktober 20064 

§ 6 Abs. 1 Bst. c 
(1 Zum Grundangebot der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gehören:) 
c) Beratung und Information bei der Laufbahngestaltung und der Weiterbil-

dungsplanung für Personen bis zum erfüllten 25. Altersjahr; 

§ 20 Abs. 2 
2 Sie stellt die Qualitätsentwicklung mit einem anerkannten System in einen 
bundesrechtlich gebotenen Mindestumfang sicher. Dieses legt die interne 
Schulorganisation sowie Gefässe für die Information und Mitsprache der Lehr-
kräfte und Lernenden fest. 

4. Regierungsratsbeschluss über die Gebühren für Motorfahrzeuge und Motor-
fahrzeugführer nach Strassenverkehrsgesetz vom 18. Dezember 19725 

§ 10 Abs. 1 Bst. a 
(1 Es werden erhoben:) 
a) Für ein Kontrollschilderpaar Fr. 35.-- 
 für ein Einzelschild Fr. 20.-- 
 für ein Wunschschild oder ein besonderes 
 Schild, unter Vorbehalt von § 12a Fr. 150.-- bis Fr. 10 000.-- 

§ 12a 
Kontrollschilder mit tiefen Nummern oder mit besonderen Zifferkombinationen 
werden in der Regel versteigert und an den Meistbietenden abgegeben. 
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II. 

1 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt publiziert und nach Inkrafttreten in die 
Gesetzsammlung aufgenommen. 
2 Er tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 Im Namen des Regierungsrates: 
 Walter Stählin, Landammann 
 Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
1 GS 23-90. 
2 SRSZ 140.211  
3 SRSZ 145.111. 
4 SRSZ 622.111. 
5 SRSZ 782.311. 


